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01/2024e Öffentliche Bekanntmachung / veröffentlicht am 02.01.2024 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
zum Vorentwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans „Am Ton“ OT Gauernitz 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klipphausen hat in seiner Sitzung am 05.12.2023 mit Be-
schluss Nr. 17-301/2023 den Vorentwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans „Am Ton“ OT 
Gauernitz in der Fassung vom 17.11.2023 bestehend aus Planzeichnung (Teil A), textlichen 
Festsetzungen (Teil B) und Begründung (Teil C-1) gebilligt und die Durchführung der frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange beschlossen. 
 
Ziel der Aufstellung der Bebauungsplanänderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung von weiteren Einfamilienhäusern im Bereich Am Ton im 
Ortsteil Gauernitz. 
 
Die Öffentlichkeit soll gemäß § 3 Abs. 1 BauGB möglichst frühzeitig am Verfahren beteiligt 
werden. 
 
Der Vorentwurf der Planung wird vom 10.01.2024 bis einschließlich 12.02.2024 im Bauamt 
der Gemeinde Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen während folgender Zeiten zu 
jedermanns Einsicht ausgelegt: 
 
Montag  7.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag  7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch  7.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag  7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag   7.00 - 12.00 Uhr 
 
Weiterhin sind die Planunterlagen auf der Internetseite des zentralen Landesportals des Frei-
staates Sachsen unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de sowie auf der Internetseite der 
Gemeinde Klipphausen unter www.klipphausen.de innerhalb des genannten Zeitraumes ein-
sehbar. 
 
Während der Auslegungsfrist hat jedermann die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Plan-
entwurf und zur Erörterung der Planung. 
 
Anregungen können innerhalb der Auslegungsfrist auf elektronischem Wege per E-Mail an 
gemeindeverwaltung@klipphausen.de, über das zentrale Landesportal Bauleitplanung oder 
schriftlich oder zur Niederschrift in der Gemeindeverwaltung Klipphausen, Bauamt, Talstraße 
3, 01665 Klipphausen vorgebracht werden. 
 
 
 

http://www.klipphausen.de/
mailto:gemeindeverwaltung@klipphausen.de
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Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beim Be-
schluss zur Abwägung zum o. g. Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  
 
 
Klipphausen, 11.12.2023          
 
 
Mirko Knöfel 
Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


